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Protokoll 
zum
ÖAR Infotag 2009

Themenkreis BARRIEREFREIHEIT – Art 9
Beim ÖAR Infotag 2009 stand die UN-Konvention über die Rechte behinderter Menschen im Mittelpunkt. Da für das Jahr 2010 ein Bericht der Zivilgesellschaft über die Umsetzung der Konvention in Österreich geplant ist, wurde in 8 verschiedenen Themenkreisen Problemfelder von den Teilnehmenden erarbeitet, die in den Bericht der Zivilgesellschaft einfließen werden.
Der Themenkreis „Barrierefreiheit“ betrifft Art 9 der UN-Konvention und wurde vom ÖZIV Bundessekretariat moderiert und begleitet. Insgesamt nahmen 15 Vertreterinnen und Vertreter aus unterschiedlichsten Einrichtungen teil. Die Diskussionen ergaben unterschiedliche Problemfelder, aus denen entsprechende Forderungen abgeleitet wurden.
Die Teilnehmenden betonten insbesondere die Notwendigkeit einer allumfassenden Barrierefreiheit. Diese umfasst Barrierefreiheit in allen Bereichen des Lebens und bezieht sich auf 

· die Zugänglichkeit UND Nutzbarkeit von Gebäuden
· Aspekte der Information und Kommunikation

· Aspekte im Umgang mit Menschen mit Behinderung
1. Klare Normen verbindlich festlegen, damit Barrierefreiheit Österreich weit in unterschiedlichen Bereichen konkret umgesetzt werden kann
Obwohl auch eine positive Entwicklung im Abbau von physischen Barrieren beobachtet wird, gibt es Schwierigkeiten bei der Umsetzung barrierefreier Maßnahmen. So ist kein einheitliches Verständnis von Barrierefreiheit vorhanden, was dazu führt, dass Gebäude für viele behinderte Menschen nicht nutzbar sind, obwohl sie barrierefrei gebaut/adaptiert wurden. Das macht erforderlich, dass die oberste Prämisse im Baugeschehen sein muss: WIE ist Barrierefreiheit herzustellen?
Die Bauordnungen der Länder enthalten unterschiedliche Regelungen hinsichtlich Barrierefreiheit. Hinzu kommt, dass taktile und visuelle Informationssysteme, die Akustik unterstützende Techniken, Orientierungssysteme etc nicht in den Bauordnungen geregelt werden. Nach Ansicht der Teilnehmer sollten jedoch auch Ausstattungsdetails in den Bauordnungen geregelt werden. D.h. nicht nur rein bauliche Aspekte (zB Rampen, Handläufe, Stufen etc), sondern auch taktile Leitsysteme, Orientierungssysteme, induktive Anlagen etc.
Die Ö-Normen sind für barrierefreies Bauen derzeit nicht verbindlich, sind aber eine gute Grundlage für das „WIE“. Erst wenn sie für verbindlich erklärt werden (zB durch Gesetze oder Verordnungen) handelt es sich um eine staatliche Maßnahme im Sinne der UN-Konvention.
Die Teilnehmenden kritisierten weiters, dass Barrierefreiheit nicht von Anfang an bei der Planung berücksichtigt wird. Barrierefreiheit sollte deshalb schon in der Entwurfsphase von Bauten berücksichtigt werden, zB auch in der Kollaudierung von Gebäuden. Beispiel: Es wird ein Gebäude entworfen, das nur über Stufen betreten werden kann, obwohl einem ebenerdigen Eingang nichts entgegen stünde. Der Entwurf findet Zustimmung, die Einreichpläne werden genehmigt, man beginnt mit dem Bau des Gebäudes. Plötzlich fällt jemanden ein, dass ein barrierefreier Zugang notwendig ist und eine Rampe wird neben den Stufen errichtet. Hätte man von Anfang an, an Barrierefreiheit gedacht, hätte man sich die Rampe und die damit einhergehenden Kosten sparen können.
Ebenso wurde das Thema „Brandschutz und Barrierefreiheit“ angesprochen. Barrierefreiheit wird in den österreichischen Brandschutzbestimmungen nicht berücksichtigt. Es bedarf einer ausgewogenen Balance zwischen Brandschutz und Barrierefreiheit. Ebenso sollte Barrierefreiheit im Arbeitnehmerschutzgesetz verankert werden.
Insbesondere wurde die Zugänglichkeiten von öffentlichen Gebäuden, zu Arztpraxen und anderen Gesundheitseinrichtungen kritisiert. Auch Pflegegelduntersuchungen finden nicht immer in barrierefreien Arztpraxen statt. Es fehlen auch meist Informationen, wo barrierefreie Arztpraxen zu finden sind. 
Kritisiert wurden auch die mangelhafte Zugänglichkeit von Schulen sowie die Verweigerung von behindertengerechten Adaptierungen von den Entscheidungsträgern vor Ort. Eine Teilnehmerin berichtete, dass ein Schuldirektor sich weigerte „wegen einer Person“ behindertengerechte Adaptierungen vorzunehmen. Andere Teilnehmerinnen und Teilnehmer berichteten von ähnlichen Fällen.
In Zusammenhang mit Punkt 1 wurde auch diskutiert, dass bei der Herstellung von Barrierefreiheit im baulichen Bereich oftmals Grenzen gesetzt sind – vor allem bei Umbauten.
2. Bereitstellen aller erforderlichen Ressourcen. Dazu zählen die finanziellen Ressourcen, genauso wie zB Hilfsmittel, qualifizierte Gebärdensprachdolmetscher, Sportgeräte etc

Es muss sichergestellt werden, dass für die Umsetzung von Barrierefreiheit finanzielle Ressourcen zur Verfügung stehen. Finanzielle Engpässe im Budget des Bundes oder in den Budgets der Länder dürfen nicht zum Hindernis werden, Barrierefreiheit zielorientiert auf allen Ebenen umzusetzen.

Neben der finanziellen Sicherstellung baulicher Barrierefreiheit wurden insbesondere folgende Problembereiche genannt:

Die technischen Möglichkeiten Internet barrierefrei zu nutzen, sind in Österreich grundsätzlich vorhanden. Aber oftmals fehlt es den Menschen mit Behinderungen an der Grundausstattung (zB PC, Internet) sowie an den erforderlichen Kenntnissen zur Handhabung. Dies betrifft jene Menschen, denen der Umgang mit modernen Technologien fremd ist. Der Informationsfluss über elektronische Medien ist hier unbedingt auszubauen. Ebenso ist der Zugang zu modernen Technologien für alle Menschen mit Behinderung, die darauf angewiesen sind, leistbar zu machen.

Berichtet wurde auch, dass Bescheide nicht nur von bestimmten Gruppen der Menschen mit Behinderungen schwer zu verstehen sind. Anregung: leicht verständliche Sprache verwenden oder Leichter-Lesen-Versionen zusätzlich anbieten.

Insbesondere im Bereich Hilfsmittel gibt es unterschiedliche Regelungen in den Bundesländern und viele unterschiedliche Förderstellen, die undurchschaubar sind (Förderdschungel). Eine transparente und einheitliche Situation muss hier geschaffen werden.

Auch wurde festgestellt, dass viele geförderte Hilfsmittel nicht den best möglichen Technologien entsprechen bzw nur durch hohe Aufzahlungen erhältlich sind. Die Teilnehmenden berichteten von einem Trend hin zu standardisierten qualitativ und individuell nicht entsprechenden Hilfsmitteln (zB ein Rollstuhl für alle). Zusätzlich werden Fördermittel gekürzt. Es muss hier zu einer Trendumkehr kommen und auf die individuellen Bedürfnisse Rücksicht genommen werden, sowie ein best mögliches Angebot an modernen Technologien zur Verfügung gestellt werden, das für alle leistbar ist.

Kritisiert wurde ebenfalls, dass für viele Menschen mit Behinderung die Ausübung von Sport nur schwer leistbar ist. Das betrifft insbesondere Sportarten, die mit der Anschaffung speziell angefertigter Sportgeräte einher gehen. Solche Sportgeräte sind in der Regel um ein vielfaches teurer als Sportgeräte von der Stange. Die Menschen sind aufgrund ihrer Behinderung auf Sonderanfertigungen angewiesen und sind daher gegenüber Menschen ohne Behinderung benachteiligt, wenn sie mehr für ihre Sportgeräte bezahlen müssen als andere.

Die Teilnehmenden kritisierten weiters, das Fehlen qualifizierter GebärdensprachdolmetscherInnen. Es werden viel mehr Gebärdensprachdolmetscher benötigt. Die Qualität der Übersetzungen muss besser werden, da viele Übersetzungsfehler passieren. Es muss vor allem gut ausgebildete DolmetscherInnen in Fachbereichen geben, wie zB bei Verhandlungen bei Gericht.
Es muss auch dafür gesorgt sein, dass persönliche Hilfestellung für Menschen mit Behinderungen im öffentlichen Bereich (zB bei Behörden, bei den Bahnhöfen) vor Ort vorhanden ist.

Es muss finanzielle Anreize zur Umsetzung von Barrierefreiheit geben (vorgesehene Kürzung investiver Maßnahmen ab 2010!).

Es muss auch immaterielle Anreizsysteme für die Umsetzung von Barrierefreiheit geben. zB Österreich weite Initiative zur Auszeichnung der besten/schlechtesten Gemeinde hinsichtlich der Umsetzung von allumfassender Barrierefreiheit.
3. Behindertensprecher, die in Barrierefreiheit geschult und selbst betroffen sind, sollen auf Bundes-, Länder und Gemeindeebene eingerichtet werden.

Im Sinne der „Selbstbestimmt Leben“ Bewegung und nach deren Grundsatz „Nichts über uns, ohne uns“ müssen behinderte Menschen in den Prozess der barrierefreien Gestaltung miteinbezogen werden und dafür die nötige fachliche Qualifikation erhalten.
4. Personen, die für die Bau- und Abnahme zuständig sind, müssen die erforderlichen Kenntnisse zum Thema Barrierefreiheit haben.

5. Professionisten aller Bereiche sollen sich zum Thema Barrierefreiheit aus- und weiterbilden.
Das uneinheitliche Verständnis von Barrierefreiheit führten die Teilnehmenden auf das allgemein fehlende Wissen aller am Prozess Beteiligten zurück.
Es fehlt Planern, Baufirmen, Installateuren etc das erforderliche Wissen zum Thema Barrierefreiheit. Ebenso fehlt es Sachverständigen und Behörden an der fachgerechten Beurteilung hinsichtlich Barrierefreiheit.

Barrierefreiheit ist daher verbindlich in alle Studienpläne, Lehrpläne, Aus- und Weiterbildungspläne dieser Berufsbilder aufzunehmen.
6. Verbindliche Zuständigkeiten für Barrierefreiheit auf allen behördlichen Ebenen einrichten
Es fehlen klare Zuständigkeiten bei öffentlichen Bauten – privatwirtschaftliche Verwaltung des Bundes (zB BIG)- Kompetenzen sind nicht klar geregelt, was dazu führt, dass niemand sich für die Umsetzung von Barrierefreiheit verantwortlich fühlt (vor allem bei bestehenden Bauten).
7. Förderungen und Subventionen aus öffentlicher Hand, sowie die öffentliche Auftragsvergabe müssen an die Umsetzung von BF geknüpft werden.
8. Es soll spürbare Sanktionen geben, wenn Barrierefreiheit nicht umgesetzt wird.
SONSTIGE ANLIEGEN
Ebenso erwähnt wurden Anliegen, die zwar nicht unmittelbar mit Art 9 der UN-Konvention zusammenhängen aber anderen relevanten Artikeln zuzuordnen sind.
· (Art 8) Oftmals fehlt es an der Sensibilität der Entscheidungsträger (zB Schuldirektoren).

· (Art 29) Die Interessenvertretungen von Menschen mit Behinderungen sollen Teil der Sozialpartner werden.

· (Art 8) Das Thema Menschen mit Behinderungen muss in alle Lehrpläne integriert werden

· (Art 19) Persönliche Assistenz muss für das Berufsleben UND für die Freizeit (dh auch im Alltag) bundesweit einheitlich geregelt zur Verfügung gestellt werden.
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